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DB Station&Service AG

Legende

benötigte Fläche

Fahrradservicestation (FSS)

FlächenbezeichnungA1
Erschließungsrichtung der Abstellanlage

einseitige Reihenbügelanlage

beidseitige Reihenbügelanlage

einseitige Doppelstockanlage

beidseitige Doppelstockanlage

Verkehrsfläche für
Bedienung / Nutzfläche

Überdachung

Sammelschließanlage

Steuerkasten für
Sammelschließanlage

geplante Fläche

Ersatzfläche

Bike+Ride-Konzept:   Überblick über alle B+R-Flächen
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Länge der einseitigen Doppelstockanlage

Länge der beidseitigen Doppelstockanlage

gesamte benötigte Fläche für die einseitige Doppelstockanlage

gesamte benötigte Fläche für
die beidseitige Doppelstockanlage

ausgefahrene und heruntergeklappte Schiene

Verkehrsfläche

Doppelstockanlage

Reihenbügelanlage

Standardvorgaben für Doppelstockparker und Reihenbügelanlagen

Bei der Errichtung der Doppelstockanlage folgende Hinweise:
· Die Kommune ist für die Abfrage / Trassenauskunft bei den Versorgern von z.B. unterirdische Leitungen, wie

Telekommunikation, Gas, Strom, Wasser selbst verantwortlich.
· Das Bodengefälle, auf dem die Doppelstockanlage montiert werden soll, sollte <2% sein, ,ansonsten sind Anpassungen an

der Konstruktion notwendig, die zu weiteren Kosten führen.
· Mindestabstand von >5m zur Oberleitung/Gleismitte ist einzuhalten.
· Wenn Tiefbauarbeiten erforderlich sind (z.B. Fundamente für die Überdachung hergestellt werden), muss aus statischen

Gründen ein Mindestabstand von >6m zum Oberleitungsmast eingehalten werden.
· Die Erschließung/Zuwegung zu den Fahrradabstellanlagen darf nicht über den Bahnsteig erfolgen.
· Technische Anlagen der Bahn dürfen nicht überbaut werden (z.B. Kabelkanäle, Schächte, Sensoren und Signalanlagen).
· Soll eine Doppelstockanlage überdacht werden, so ist eine Lichte-Höhe des Daches von 280 cm erforderlich.
· Um die Fahrradabstellanlage komfortabel nutzen zu können, sollten die hier dargestellten Standard-Maße eingehalten

werden.
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Überdachung:

Fundament:

Umgriffsfläche für Tiefbauarbeit

Fundamentplatte/Streifenfundament
8.2 m x 3.3m

gestattete/benötigte Fläche
ca. 9.5m x 6m

Stromanschluss

Steuerung

Verkehrsfläche für Bedienung Schiebetür Doppelstockanlage

Sammelschließanlage: Kienzler Variante K27 01.02.2023

Bei der Errichtung der Sammelschließanlage/Überdachung folgende Hinweise :
· Die Kommune ist für die Abfrage / Trassenauskunft bei den Versorgern von z.B. unterirdische Leitungen wie Telekommunikation, Gas, Strom, Wasser selbst verantwortlich.
· Das Bodengefälle, auf dem die Sammelschließanlage/Überdachung montiert werden soll, darf <2% nicht überschreiten, da sonst die Schiebetüren, bzw. die Konstruktion nicht

funktioniert.
· Mindestabstand von >5m zur Oberleitung/Gleismitte ist einzuhalten.
· Wenn Tiefbauarbeiten erforderlich sind (z.B. Fundamente für die Überdachung hergestellt werden) muss aus statischen Gründen, ein Mindestabstand von >6m zum

Oberleitungsmast eingehalten werden.
· Die Erschließung/Zuwegung zu den Fahrradabstellanlagen darf nicht über den Bahnsteig erfolgen.
· Technische Anlagen der Bahn dürfen nicht überbaut werden (z.B. Kabelkanäle, Schächte, Sensoren und Signalanlagen).
· Soll eine Doppelstockanlage überdacht werden, so ist eine Lichte-Höhe des Daches von 280 cm erforderlich.
· Um die Fahrradabstellanlage komfortabel nutzen zu können, sollten die hier dargestellten Standard-Maße eingehalten werden.
· Entwässerung darf nicht in Richtung der Gleise erfolgen (Kommune ist zuständig für Entwässerungspläne).
· Für die Planung und Anbindung an das Stromnetz ist die Kommune zuständig.
· Für die Fundamentierung sind Grabungsarbeiten bis zu einer Tiefe von ca. 1m erforderlich.
· Eingriffe in Böschungen der Bahnanlagen sind untersagt (auch während der Bauphase).



2,
9 

m

5,
9 

m
1 

m
2 

m

7,5 m

8,2 m

13,6 m

3,7 m

3,7 m

Überdachung:

Fundament:
Erweiterungsmodul Fundament:

Erweiterungsmodul Überdachung:

Umgriffsfläche für
Tiefbauarbeit

Fundamentplatte/
Streifenfundament
8.2 m x 3.3m

gestattete/benötigte Fläche
ca. 9.5m x 6m für Überdachung
ca. 13.3m x 6m für Überdachung
mit Erweiterungsmodul

Verkehrsfläche für Bedienung Doppelstockanlage

Überdachung: Kienzler Variante K27

Fundamentplatte/
Streifenfundament
8.2 m x 3.3m

Umgriffsfläche für
Tiefbauarbeit

Überdachung

Erweiterungsmöglichkeit der Standard-Überdachung:
Die Standard-Überdachung kann mit einem Dachergänzungsmodul erweitert werden. Das Dachergänzungsmodul
kann auch neben einer Sammelschließanlage errichtet werden.
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Dachergänzungsmodul

Dachergänzungsmodul
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